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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 
 

 

 

Verordnung 
über Beförderungsentgelte und -bedingungen für den 
Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Landkreis Aurich 

 

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 

1690) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit der Verordnung über Zuständigkeiten im 

Bereich Verkehr (ZustVO-Verkehr) vom 25. August 2014 (Nds. GVBl. 2014, S. 249), hat der Kreistag 

des Landkreises Aurich folgende Verordnung beschlossen: 
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§ 1 

Geltungsbereich 

 

1.) Diese Verordnung gilt für die im Landkreis Aurich genehmigten Taxen für Fahrten innerhalb 

des Gebietes des Landkreises Aurich (Pflichtfahrgebiet). 

 

2.) Die Rechte und Pflichten der Taxenunternehmer nach dem Personenbeförderungsgesetz, den 

zu seiner Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften und nach der zum Verkehr mit Taxen er-

teilten Genehmigung, bleiben unberührt. 
 

3.) Bei Fahrten über das Pflichtfahrgebiet hinaus darf der Fahrpreis für die gesamte Wegstrecke 

vor Antritt der Fahrt frei vereinbart werden. Der Fahrzeugführer hat den Fahrgast vor Fahrtbe-

ginn hierauf hinzuweisen. Kommt keine Vereinbarung zustande, gelten die für den Pflichtfahr-

bereich festgesetzten Beförderungsentgelte als vereinbart. 

 

4.) Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich des Landkreises Aurich sind unter den Vo-

raussetzungen des § 51 Abs. 2 PBefG zulässig. Sondervereinbarungen sind dem Landkreis Au-

rich anzuzeigen.  

 
§ 2 

Preisbildung 

 

Die Fahrpreise sind aus dem Entgelt für die Bereitstellung der Taxe bei Beförderungsbeginn (Grund-

betrag), dem Entgelt für die Fahrleistung (Taxe) sowie den in dieser Verordnung genannten etwaigen 

Zuschlägen und etwaigen Entgelten für Wartezeiten zu bilden. Die Fahrpreise gelten für alle Taxen, 

soweit nicht der Fahrpreis nach § 1 Abs. 3 vereinbart wurde.  

 

§ 3 
Fahrpreis (Festland) 

 

1.) Grundpreis  
 

Tarif I (für Personenkraftwagen bis fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 

 

 a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 5,00 EURO  

 

 b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00  

 Uhr 6,00 EURO  

 
Tarif II (für Personenkraftwagen über fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 

 

 a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr 8,00 EURO  

 

 b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

 9,00 EURO  

 

2.) Entgelt  
 

Tarif I (für Personenkraftwagen bis fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 

 a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistun-

 gen je angefangene 52,63 m besetzt gefahrene Wegstrecke 0,10 €. Dies entspricht 

 1,90 EURO pro Kilometer.  
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 b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 
 beträgt das Entgelt für Fahrleistungen je angefangene 50 m besetzt gefahrene Wegstrecke 
 0,10. Dies entspricht 2,00 EURO pro Kilometer.  

 
Tarif II (für Personenkraftwagen über fünf Sitzplätzen einschließlich Fahrer): 
 
 a) an Werktagen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr beträgt das Entgelt für Fahrleistun-

 gen je angefangene 43,48 m besetzt gefahrene Wegstrecke 0,10 EURO. Dies entspricht 
 2,30 EURO pro Kilometer.  

 
 b) an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen in der Nachtzeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr 

 beträgt das Entgelt für Fahrleistungen je angefangene 41,67 m  besetzt gefahrene Weg-
 strecke 0,10. Dies entspricht 2,40 € pro Kilometer.  

 
3.) Wartezeit (Tarif I und II) 
 
Die Wartezeit beträgt 0,10 EURO je angefangene 12,0 Sekunden (30,00 € je Stunde). 
 
4.) Zuschläge (Tarif I und II) 
 
 a) Mitnahme eines Fahrrades: 5,00 EURO  
 b) Mitnahme eines Hundes: 2,50 EURO 
 c) Mitnahme von Gepäck mit mehr als 20 kg: 2,50 EURO 
 
Blindenhunde als Begleiter von Blinden werden frei befordert.  
 

§ 4 
Fahrpreis (Insel Norderney) 

 
1.) Der Grundpreis beträgt 3,80 EURO. 
 
2.) Das Entgelt für die Fahrleistung beträgt ohne Rücksicht auf die Zahl der Sitzplätze 0,10 EURO 

pro 45,45 m gefahrene Wegstrecke. Dies entspricht 2,20 EURO pro Kilometer. 
 

§ 4a 
Anfahrtskosten (Insel Norderney) 

 
Anfahrtskosten dürfen bis zu 3 km ab den zugewiesenen Standplätzen nicht berechnet werden. Bei 
Fahrten über dieses Gebiet hinaus und sofern die besetzte Fahrt nicht zum Betriebssitz bzw. Stand-
platz zurückführt, ist bei der 3-km-Grenze der Fahrpreisanzeiger in Betrieb zu setzen. 
 

§ 4b 
Wartezeiten (Insel Norderney) 

 
Wartezeiten sind mit 0,10 Euro je 18,95 Sek. (19,00 Euro je Stunde) zu vergüten, wenn sie durch den 
Fahrauftrag begründet werden. Von der Berechnung der Wartezeit ist der Fahrgast vorher zu ver-
ständigen. 
 

§ 4c 
Zuschläge (Insel Norderney) 

 
1.) Für die Mitnahme von Gepäck über 20 kg ist ein Zuschlag von 2,50 Euro zu berechnen. 
 
2.) Das Entgelt für die Mitnahme eines Hundes beträgt 2,50 Euro. Blindenhunde, die blinde Perso-

nen begleiten, sind frei zu befördern. 
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§ 5 
entfällt 

 
§ 6 

Preisbindung 
 

Die in dieser Verordnung festgesetzten Entgelte sind Festpreise. Sie dürfen weder über- noch unter-

schritten werden. 

 
§ 7 

Fahrpreisanzeiger 
 

1.) Für die Berechnung des Fahrpreises nach Maßgabe dieser Verordnung sind ausschließlich die 

Angaben des geeichten Fahrpreisanzeigers (Taxameteruhr) maßgebend. 

 

2.) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers wird der tarifmäßige Beförderungspreis nach der durch-

fahrenen Strecke berechnet. Von dieser Preisberechnung ist der Fahrgast unverzüglich in 

Kenntnis zu setzen. 

 
§ 8 

Fahrtablehnungen 
 
Der Fahrer einer Taxe ist berechtigt, Fahrten auf schlechten nicht befestigten Straßen abzulehnen. 

 
§ 9 

Preisauszeichnung 
 
Ein Abdruck dieser Verordnung ist in der Taxe mitzuführen und dem Fahrgast auf Verlangen zur Ein-

sichtnahme auszuhändigen. Auf Wunsch hat der Fahrer dem Fahrgast eine Quittung über das gezahl-
te Beförderungsentgelt unter Angabe der Fahrstrecke auszustellen. 

 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung können aufgrund des § 61 des Personenbeförderungs-

gesetzes als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, soweit nicht nach anderen Vorschriften eine 

Strafe verwirkt ist. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt 6 Wochen nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich 

und die Stadt Emden in Kraft.  

 

Gleichzeitig tritt die Verordnung über Beförderungsentgelte und –bedingungen für den Gelegen-

heitsverkehr mit Taxen im Landkreis Aurich vom 22.12.2014 außer Kraft.  

 

26603 Aurich, 18.03.2015 

 
Landkreis Aurich 
 

Der Landrat 

Weber 



- 129 - 
 

 

B. Bekanntmachungen der Gemeinden 
 

 

Jahresabschluss der Stadt Wiesmoor zum 31.12.2012 
 

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner Sitzung am 19.03.2015 gem. § 129 Abs. 1 Satz 3 NkomVG 

den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen und dem Bürgermeister die Entlastung 

erteilt. 
 

Der Rat hat außerdem beschlossen, das Defizit des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 

757.408,28 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre zu ent-

nehmen und den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 768.380,84 € in die 

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zuzuführen. 

 

Der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes und der Stellungnahme 

des Bürgermeisters liegt in der Zeit vom 30.03.2015 bis einschließlich 09.04.2015 im Rathaus, 1. OG, 

Zimmer 108, während der Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. 

Wiesmoor, 25.03.2015 

 

Stadt Wiesmoor 
 
Der Bürgermeister 

Völler 

 

 

Hebesatzung der Gemeinde Hagermarsch 
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2016 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des Nieder-

sächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG), des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 
des Gewerbesteuergesetzes hat der Rat der Gemeinde Hagermarsch in seiner Sitzung am 19.03.2015 

beschlossen: 

 

§ 1 
 

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)  360 v. H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  360 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer  380 v. H. 

 

Hagermarsch, den 19.03.2015 

 

Gemeinde Hagermarsch 
 

Gemeindedirektor 
Trännapp 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Lütetsburg für das Haushaltsjahr 2015 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 

Gemeinde Lütetsburg in der Sitzung am 19.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  558.400 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  558.400 Euro 

 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

2.1 der Einzahlungen auf  569.700 Euro 

2.2 der Auszahlungen auf  558.500 Euro 

 

festgesetzt. 

 

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen: 

 

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  538.700 Euro 

2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  520.000 Euro 

 

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen  31.000 Euro 

2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen  38.500 Euro 

 

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 

2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 

 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird mit 560.000 Euro festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
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§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)  360 v. H. 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  360 v. H. 

 
2. Gewerbesteuer  380 v. H. 

 

Lütetsburg, den 19.02.2015 

 

Gemeinde Lütetsburg 
 

Der Gemeindedirektor 

Trännapp  

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

 

Die gemäß § 119 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche 

Genehmigung ist durch den Landkreis Aurich am 20. März 2015, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 30.03.2015 bis zum 09.04.2015 zur 

Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Hage, 26524 Hage, Zimmer 8, öffentlich aus. 

 

Lütetsburg, 20. März 2015 

 
Gemeinde Lütetsburg 
 

Gemeindedirektor 

Trännapp 

 

 

Bekanntmachung 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 0221 des Fleckens Marienhafe 

-Wohngebiet Kirchstraße-  
 

Der Rat der Gemeinde Marienhafe hat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.02.2015 die 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 0221 mit den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB) als Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-
lich:  
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Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 

 

Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung nach § 10 Abs. 3 BauGB bei der 

Gemeinde Marienhafe, Am Markt 10, 26529 Marienhafe während der üblichen Dienststunden einge-

sehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Aus-

kunft verlangen. 

 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-

ansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 

gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 2a BauGB bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB sind 

gemäß § 215 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Be-

kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Marienhafe unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
Der Antrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 

Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

26529 Marienhafe, 24. März 2015 

 

Gemeinde Marienhafe 
 
Der Gemeindedirektor 
Ihmels 

 
 

 

 

C. Bekanntmachungen sonstiger öffentlicher Körperschaften 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
in der Flurbereinigung Holte 

VII Anordnung 
 

In der Flurbereinigung Holte, Landkreis Leer wird aufgrund des § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 

(FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 des Gesetzes 

vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794), das durch Beschluss vom 06.10.2010 festgesetzte Flurbereini-

gungsgebiet geändert. 
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Folgende Flurstücke werden zum Flurbereinigungsverfahren Holte zugezogen: 
 

Gemeinde Rhauderfehn    

Gemarkung Backemoor Flur 5 Flurstück 66/4 

Gemarkung Collinghorst Flur 11 Flurstücke 52/1, 52/2, 52/3 

Gemarkung Rhaudermoor Flur 2 Flurstücke 152/1, 152/2 

    

Stadt Leer    

Gemarkung Nettelburg Flur 5 Flurstück 176/1 
    

Gemeinde Ostrhauderfehn    

Gemarkung Holtermoor Flur 2 Flurstücke 101/10, 102 

 Flur 3 Flurstücke 323/158, 305/67, 277/149, 276/149, 

286/149, 285/149, 284/149 

    

Stadt Aurich    

Gemarkung Walle Flur 5 Flurstücke 92/4, 92/6, 93/6, 93/8, 91/5, 91/3, 

90/5, 90/3 

    
Gemeinde Eversmeer    

Gemarkung Eversmeer Flur 3 Flurstücke 112/31, 32/2, 34/1, 37/1, 37/2, 

34/2, 32/3, 32/1 

 

Durch diese Anordnung vergrößert sich die Verfahrensfläche um 19 ha auf 2343 ha. Die hinzuzuzie-

henden Flurstücke sind in der zu dieser Anordnung gehörenden Gebietskarte gekennzeichnet. 

 

Begründung: 
Gemäß § 8 Abs. 1 FlurbG kann die Flurbereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurberei-

nigungsgebietes anordnen, wenn sie dies für erforderlich erachtet und das Interesse der Beteiligten 
für gegeben hält. Geringfügigkeit liegt immer dann vor, wenn sowohl von der Flächenrelation als 

auch vom Sinn und Zweck her keine wesentliche Änderung gegeben ist. Die Größe der zuzuziehenden 

Flächen beträgt rd. 1 % der Verfahrensgröße. Eine geringfügige Änderung ist insoweit gegeben. 

 

Es werden Flurstücke zum Verfahren Holte zugezogen, um eine stärkere Zusammenlegung sowie eine 

Verkürzung der Entfernung zur Hoflage und somit eine Steigerung der Produktivität der betroffenen 

Teilnehmer zu erreichen. Die Einbeziehung der Grundstücke in der Stadt Aurich und der Gemeinde 

Eversmeer dient dem Austausch von Flächen der Naturschutzverwaltung. 

 

Die Gebietsänderung ist somit nicht erheblich, aber erforderlich und im objektiven Interesse der Be-
teiligten. Die Zuziehung sowie der Ausschluss von Flächen dienen letztlich der Optimierung der Ver-

fahrensabläufe. Insofern liegt keine wesentliche Änderung vor, die eine Vorgehensweise nach §§ 4 -

 6 FlurbG erfordert. 

 

Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbereinigungsgebiet (§ 34 FlurbG) 
Für die zugezogenen Flurstücke gelten folgende Einschränkungen 

1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstel-

le Aurich, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, nur Änderungen vorgenommen werden, die zum 

ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören, 

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Wälle, Einfriedigungen und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zu-
stimmung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 

oder beseitigt werden, 

3. Obstbäume, Beerensträucher, Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustim-

mung des ArL Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich beseitigt werden, 
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4. Holzeinschläge und Baumaßnahmen dürfen nur mit Zustimmung des ArL Weser-Ems, Geschäfts-

stelle Aurich ausgeführt werden. 

Änderungen oder Herstellung von Anlagen ohne eine nachweisbare Genehmigung des ArL Weser-

Ems, Geschäftsstelle Aurich können im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben. Das ArL 

Weser-Ems, Geschäftsstelle Aurich kann den früheren Zustand auf Kosten desjenigen, der eine solche 

Änderung oder Herstellung veranlasst hat, wieder herstellen lassen. Gegebenenfalls sind Ersatzpflan-

zungen anzuordnen. 

 

Anmeldung von Rechten (§ 14 FlurbG) 
Rechte und Pflichten, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbe-

reinigungsverfahren berechtigen können, sind innerhalb von 3 Monaten beim ArL Weser-Ems, Ge-

schäftsstelle Aurich anzumelden. 

Insbesondere kommen in Betracht: 

a) Rechte der Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem Flurbereinigungsgebiet räumlich 

zusammenhängt und dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird, 

b) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken oder persönliche Rechte, 

die zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Nutzung beschränken 

(z.B. Pacht-, Miet- oder ähnliche Rechte), 

c) die Verpflichtung zum Unterhalt von Anlagen nach § 45 Abs. 1 S. 2 FlurbG, d.h. Anlagen, die dem 
öffentlichen Verkehr, dem Hochwasserschutz, der öffentlichen Wasser- und Energieversorgung 

sowie der Abwasserverwertung oder -beseitigung dienen, 

d) Eigentumsrechte an den unter c) genannten Anlagen, 

e) Rechte an den zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, insbesondere Nutzungs-

rechte oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsgerechtigkeiten, außerdem Wege-, Was-

ser- und Fischereirechte, die vor dem 01.01.1900 begründet worden sind und deshalb der Eintra-

gung in das Grundbuch nicht bedurften, 

f) Rechte an den unter e) bezeichneten Rechten, 

g) Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch oder das Liegenschaftskataster 

übernommen worden sind. 
 

Werden Rechte nach Ablauf der Frist von 3 Monaten angemeldet, so kann das ArL Weser-Ems, Ge-

schäftsstelle Aurich die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 und 3 

FlurbG gelten lassen. 

Sind Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübergang außerhalb des Grundbuches unrichtig ge-

worden, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen Interesse beim Grundbuchamt auf 

eine baldige Berichtigung des Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuchamtes zur 

Beschaffung fehlender Unterlagen umgehend nachzukommen. 

 

Hinweis 
Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht wer-

den, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind. Es wird gebeten, die Funde un-

verzüglich einer Denkmalbehörde oder einem Beauftragten für die Archäologische Denkmalpflege zu 

melden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für regiona-

le Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg sowie bei der 

Geschäftsstelle Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich, schriftlich oder zur 

Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 

 

 



- 135 - 
 

Gemäß § 115 FlurbG beginnt die Rechtsbehelfsfrist, wenn öffentliche Bekanntmachung erfolgt, mit 

dem ersten Tage der Bekanntmachung. Bei schriftlicher Einlegung wird die Frist nur gewahrt, wenn 

das Widerspruchsschreiben bis zum Ablauf der angegebenen Frist beim Amt für regionale Landes-

entwicklung (ArL) Weser-Ems, Theodor-Tantzen-Platz 8, 26122 Oldenburg oder bei der Geschäftsstel-

le Aurich des ArL Weser-Ems, Oldersumer Straße 48, 26603 Aurich eingegangen ist. 

 

Aurich, 17.03.2015 

 

Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems 
- Geschäftsstelle Aurich - 

 

Im Auftrage 

 

Bohlen 

 

 

Friedhofsordnung für den Friedhof 
der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde 

Osteel 
 

Der kirchliche Friedhof ist die Stätte, auf der die Gemeinde ihre Toten zur letzten Ruhe bettet. 
Er ist mit seinen Gräbern ein sichtbares Zeichen dafür, dass der Mensch vergänglich ist. 

Er ist aber auch ein Ort für die Verkündung der Botschaft, dass Christus dem Tod die Macht  

genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 

An der Gestaltung des Friedhofes wird sichtbar, inwieweit der Toten in Liebe gedacht wird 

und bei diesem Gedenken christlicher Glaube lebendig ist. 

Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung eines  

christlichen Friedhofes ihren Sinn, ihre Richtung und Weisung. 

 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-

nung) vom 13.11.1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Evangelisch-lutherischen Kir-

chengemeinde Osteel (im Nachfolgenden als „Kirchenvorstand“ bzw. „Kirchengemeinde“ bezeichnet) 

folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

 
Inhaltsverzeichnis 
 

I - Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 - Geltungsbereich und Friedhofszweck 

§ 2 - Rechtscharakter, Leitung und Verwaltung 

§ 3 - Schließung und Entwidmung 

 

II - Ordnungsvorschriften 
§ 4 - Öffnungszeiten 

§ 5 - Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 - Dienstleistungen/Gewerbliche Tätigkeiten 

 

III - Bestattungs-/Beisetzungsvorschriften 
§ 7 - Anmeldung einer Bestattung/Beisetzung 

§ 8 – Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

§ 9 - Ruhezeiten 

§ 10 - Ausgrabungen und Umbettungen 
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IV - Grabstätten 
§ 11 - Allgemeines 

 11/01 - Geltungsbereich 

 11/02 - Grabstätte / Grabstelle 

 11/03 - Rechte an Grabstätten 

 11/04 - Nutzungsrecht / Nutzungszeit 

 11/05 - Übergang / Übertragung von Nutzungsrechten 

 11/06 - Grabmaße 

 11/07 - Ausheben der Gräber 
 11/08 - Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 

 11/09 - Arten von Grabstätten 

§ 12 - Reihengrabstätten 

§ 13 - Wahlgrabstätten 

§ 14 – Gemeinschaftsgrabstätten 

 

V - Anlage und Pflege der Grabstätten 
§ 15 - Anlegungsgrundsätze 

§ 16 - Grabpflege, Grabbepflanzung, Grabschmuck 

§ 17 – Vernachlässigung 
 

VI - Grabmale und andere Anlagen 
§ 18 - Errichtung und Änderung von Grabmalen 

§ 19 - Gestaltung und Standsicherheit 

§ 20 - Entfernung 

§ 21 - Grabmale mit Denkmalwert 

§ 22 – Grabgewölbe 

 

VII - Leichengebäude/Trauerräume 
§ 23 - Leichenhalle 
§ 24 - Friedhofskapelle 

§ 25 - Trauerfeier in der Kirche 

 

VIII - Schlussbestimmungen 
§ 26 - Gebühren 

§ 27 - Übergangsvorschriften 

§ 28 - Inkrafttreten 

 

Ausfertigung und Genehmigung 

 
Hinweise 

 

I - Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Kirchengemeinde in seiner jeweiligen Größe. Der 

Friedhof umfasst zur Zeit das Flurstück 39/2 Flur 18 Gemarkung Osteel in Größe von insgesamt 8.086 

qm. Eigentümerin des Flurstückes ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Osteel. 
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(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Leichen und der Beisetzung der Aschen der Personen, die 

Mitglieder der Kirchengemeinden Osteel oder Leezdorf sind, sowie derjenigen, die bei ihrem Ableben 

ihren Erstwohnsitz in den Ortschaften Osteel oder Leezdorf hatten bzw. derjenigen, die bei ihrem 

Tode bereits ein Recht an einer bestimmten Grabstätte besaßen oder deren Bestattung bzw. Beiset-

zung in der Grabstätte einer anderen nutzungsberechtigten Person nach den Regelungen des § 11/08 

Abs. 2 möglich ist. Darüber hinaus dient der Friedhof auch der Bestattung bzw. Beisetzung von Fehl-

geborenen und Ungeborenen gemäß § 2 des Niedersächsischen Bestattungsgesetzes vom 

08.12.2005, soweit ein Elternteil die Voraussetzungen entsprechend Satz 1 erfüllt. Die Bestattung 

bzw. Beisetzung anderer Personen bedarf der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstandes. 
 

§ 2 
Rechtscharakter, Leitung und Verwaltung 

 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 

verwaltet. 

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen 

kirchlichen und staatlichen Vorschriften. 

(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben hat der Kirchenvorstand das Evange-

lisch-lutherische Kirchenamt in Aurich in Zusammenarbeit mit einem/r jeweils vom Kirchenvorstand 
zu bestimmenden Friedhofsverwalter/in vor Ort beauftragt (gemeinsam im Folgenden als „Friedhofs-

verwaltung“ bezeichnet). Die zusätzliche Bildung eines Friedhofsausschusses ist möglich. 

(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung bzw. Beisetzung, 

einer Verleihung, Verlängerung oder Übertragung eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer 

Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von Dienstleistungs-

erbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck 

erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

(5) Der Kirchenvorstand führt Verzeichnisse der Grabstätten, der Nutzungsrechte, der Bestatteten 

und Beigesetzten sowie deren Ruhezeiten. Werden diese Verzeichnisse an verschiedenen Stellen 

bzw. von verschiedenen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen als Arbeitsexemplare geführt, gilt nur der im 
Kirchenamt gespeicherte Datenbestand als die einzige rechtsverbindliche Version aller Verzeichnisse. 

(6) Der Kirchenvorstand kann einen in Ausführung dieser Friedhofsordnung rechtsverbindlichen Ge-

staltungsplan erstellen, in dem u.a. die Zulässigkeit bestimmter Grabarten oder Gestaltungen in den 

jeweiligen Friedhofsbereichen sowie die räumlichen und zeitlichen Regelungen für die Vergabe neuer 

Nutzungsrechte festgelegt werden. 

 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen 
Grund beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 

(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. 

Eine Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit 

erfolgen. Bestattungen/Beisetzungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeit-

punkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch 

nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. Grab-

stellen, an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht 

neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Berechtigten und auch die Art der 

Bestattung oder Beisetzung. Nachträgliche Ausnahmen von diesen Einschränkungen kann der Kir-

chenvorstand im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zu-
lassen. 

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen und Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 
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(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die 

Entwidmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhe-

zeiten abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 

 

II – Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten - in jedem Fall aber nur 

bei Tageslicht - für den Besuch geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist das Betreten nicht gestattet. 

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend 

geschlossen werden.  

(3) Sofern bei eventueller Schnee- und/oder Eisglätte die Wege auf dem Friedhof nur insoweit ge-

räumt werden, wie dies für die notwendige Aufrechterhaltung des Friedhofszweckes erforderlich ist, 

geschieht die Benutzung nicht geräumter oder gestreuter Wege durch Friedhofsbesucher dann auf 

eigene Gefahr. 

 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äuße-

rungen, die sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 

richten, die Würde des Menschen oder die Ruhe der Toten verletzen oder die geeignet sind, politi-

sche Gedanken öffentlich zu verbreiten, zu unterlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 

sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 

das Betreten des Friedhofes untersagen. Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Beglei-

tung und unter der Verantwortung Erwachsener betreten. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
a) das Befahren der Wege mit Fahrzeugen aller Art - ausgenommen sind Kinderwagen, Rollstühle, 

Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienst-

leistungserbringer; ebenfalls nicht zugelassen sind Rollschuhe jeder Art, Rollbretter und ähnliche 

Sportgeräte; werden Fahrräder zum Transport von Arbeitsgeräten und Grabschmuck benötigt, sind 

diese zu schieben, 

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 

c) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen außer zu privaten Zwecken zu erstellen und zu verwerten; 

derartige Aufnahmen sind während Trauerfeiern und Bestattungen/Beisetzungen auch zu privaten 

Zwecken grundsätzlich nicht zugelassen, soweit sie sich störend auf den jeweiligen Handlungsablauf 

auswirken könnten, 
d) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD, u.a.) zu verteilen, ausgenommen solche, die im 

Rahmen der Bestattungs- bzw. Beisetzungsfeier notwendig und üblich sind, 

e) Tiere mitzubringen (Hunde werden geduldet, sofern sie angeleint sind und gewährleistet ist, dass 

sie die Wege nicht verlassen und Grabstätten und Anlagen nicht beschädigen oder verunreinigen), 

f) Abfälle außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze abzulegen, 

g) Abfälle, die nicht auf dem Friedhof entstanden sind, mitzubringen und in den Einrichtungen des 

Friedhofes zu entsorgen, 

h) Einrichtungen und Anlagen außerhalb der vorgesehenen Wege zu betreten, 

i) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen, 

j) zu lärmen und zu spielen, 
k) den Friedhof für sportliche Betätigungen zu benutzen, 

l) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungs- bzw. Beisetzungsfeiern - dazu gehört 

auch ein sich auf dem Friedhof bewegende Trauerzug - Arbeiten auszuführen. 
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(3) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträch-

tigt werden. Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen 

erlassen. 

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

 

§ 6 
Dienstleistungen / Gewerbliche Tätigkeiten 

 

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter, usw.) haben die für den 
Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betriebli-

cher und personeller Hinsicht zuverlässig sind. 

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit 

oder auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer trotz vorheriger Mahnung ge-

gen für den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist 

eine Mahnung entbehrlich. 

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vo-

rübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern oder andere Friedhofs-

besucher und -benutzer gefährden. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesar-
beit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der 

Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung und Gefährdung Anderer ausgeschlossen ist. Die 

Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum (z.B. abgeräumte Grabsteine, Ein-

fassungen, Fundamente und sonstigen Bauschutt) lagern oder zurücklassen. Wird dies nicht beach-

tet, kann die Friedhofsverwaltung nach erfolgloser Aufforderung - im Wiederholungsfall oder bei 

unmittelbarer Gefahr auch ohne Aufforderung - die Entsorgung auf Kosten des Verursachers veran-

lassen. Geräte und Materialien der Dienstleistungserbringer dürfen nicht an oder in den Wasserent-

nahmestellen des Friedhofes gereinigt werden. 

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-

sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen.  
 

III - Bestattungs-/Beisetzungsvorschriften 
 
Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in gleicher Weise für Erdbestattun-

gen wie auch für Aschenbeisetzungen, sofern in der jeweiligen Bestimmung keine entsprechende 

Unterscheidung geregelt wird. 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung/Beisetzung 

 
(1) Die Inanspruchnahme des Friedhofes und seiner Einrichtungen für eine Bestattung/Beisetzung ist 

rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen 

schriftlich anzumelden. Die Friedhofsverwaltung kann dazu das Ausfüllen der von ihr vorgehaltenen 

Formulare verlangen. Bei der Anmeldung ist mitzuteilen, wenn eine andere Person als der/die zu-

ständige Pastor/in die Bestattung/Beisetzung leiten und/oder weitere Personen dabei gestaltend 

mitwirken sollen. Ebenso ist mitzuteilen, wenn besondere oder unübliche Abläufe der Bestat-

tung/Beisetzung und Trauerfeier vorgesehen sind. Dies gilt insbesondere für Bestattun-

gen/Beisetzungen nach anderen als christlichen Ritualen und Abläufen. 

(2) Bei fehlenden oder unvollständigen Unterlagen oder bei Zweifeln der Friedhofsverwaltung an der 

Berechtigung zur Ausübung eines Nutzungsrechts kann die Inanspruchnahme einer Grabstätte so 
lange verweigert werden, bis erforderliche und geeignete Unterlagen vollständig beigebracht sind 

bzw. die Berechtigung zur Ausübung des Nutzungsrechtes nachgewiesen ist. Etwaige Folgen oder 

Kosten aus einer dadurch möglicherweise entstehenden Verzögerung der Bestattung/Beisetzung 

gehen nicht zu Lasten der Kirchengemeinde oder der Friedhofsverwaltung. 
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(3) Der Kirchenvorstand kann Personen, die die Bestattung/Beisetzung leiten bzw. dabei gestaltend 

mitwirken sollen, ablehnen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder 

die evangelische Kirche getan oder in anderer Weise gegen die Würde eines Friedhofes verstoßen 

haben und eine Wiederholung für möglich bzw. wahrscheinlich gehalten wird. Ebenso kann der Kir-

chenvorstand Handlungen und Rituale bei der Bestattung/Beisetzung und Trauerfeier untersagen, 

wenn sie gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise gegen 

die Menschenwürde oder die Würde eines Friedhofes verstoßen. 

 

(4) Der Zeitpunkt der Bestattung/Beisetzung wird nach interner Regelung vom Kirchenvorstand, dem 
Pfarramt oder der Friedhofsverwaltung festgesetzt. Im Zweifelsfall entscheidet der Kirchenvorstand. 

Wünsche der Angehörigen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der 

Sargpflicht nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu 

bestattenden Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikali-
sche, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern 

oder der die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 

(3) Die Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für 

größere Särge ist bei der Anmeldung der Bestattung die Zustimmung der Friedhofsverwaltung einzu-

holen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidung gelten die Anforderungen des Ab-

satzes 2 entsprechend. 

(5) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen 

oder sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die phy-

sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verän-
dern. 

 
§ 9 

Ruhezeiten 
 

(1) Die Ruhezeit ist die Dauer, während der grundsätzlich nicht in den Ruhebereich eines/einer Be-

statteten/Beigesetzten eingegriffen werden darf. 

(2) Die Ruhezeit für Leichen beträgt bei Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr 30 Jahre, in allen ande-

ren Fällen 20 Jahre. 

(3) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Ausgrabungen und Umbettungen 

 

(1) Die Totenruhe darf grundsätzlich nicht gestört werden. Die Entscheidung über eventuelle Ausgra-

bungen und Umbettungen liegt jedoch nach den maßgeblichen Gesetzen und Vorschriften außerhalb 

der Befugnisse des Friedhofsträgers bei staatlichen Dienststellen (untere Gesundheitsbehörde, rich-

terliche Anordnung). 

(2) Sind nach diesen Bestimmungen Ausgrabungen genehmigt oder angeordnet worden, gelten für 

deren Ausführung folgende Regelungen: 
1. Die beabsichtigte Graböffnung und Ausgrabung ist bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. 

2. Die von der zuständigen Behörde schriftlich ausgestellte Genehmigung zur Graböffnung und Aus-

 grabung ist der Friedhofsverwaltung vorzulegen. 
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3. Die nutzungsberechtigte Person der Grabstätte hat eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass 

 alle aufgrund dieser Maßnahme entstehenden Kosten - dazu gehören auch die Kosten, die auf-

 grund dieser Ausgrabung durch eventuelle Beeinträchtigungen und Beschädigungen an Nachbar-

 grabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen - von ihr übernommen werden. 

4. Der Zeitpunkt der Ausgrabungsarbeiten ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. Die Arbei-

 ten dürfen nur im Beisein und unter der Aufsicht einer dafür von der Friedhofsverwaltung  

 benannten Person vorgenommen werden, die auch hinsichtlich Grablage, Einhaltung von Sicher-

 heitsbestimmungen, Lagerung des Grabaushubs und sonstiger weiterer Friedhofsvorschriften 

 weisungsbefugt ist. 
5. Es liegt in der Entscheidung der Friedhofsverwaltung, ob Mitarbeiter des Friedhofes für die 

 Durchführung der Ausgrabungsarbeiten zur Verfügung stehen. Ansonsten hat die die Ausgrabung 

 veranlassende Person selbst und auf eigene Kosten für qualifizierte Hilfskräfte zu sorgen. Die 

 Bereitstellung von Arbeitsgerät ist mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. 

6. Sofern die Genehmigungsbehörde in ihrem Bescheid keine oder keine andere Bestimmung  

 getroffen hat, sind die Arbeiten außerhalb der Öffnungszeiten des Friedhofes abschließend aus

 zuführen. Sofern dies nicht eingehalten werden kann oder trotz Schließung ein tatsächlicher  

 Zugang für Unbefugte möglich ist, sind rechtzeitig weiträumige Absperrmaßnahmen vorzuneh-

 men und deren Einhaltung sicherzustellen. 

7. Die Grabstelle ist nach Abschluss der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu verfüllen und sämtliche 
 an der Umgebung der Grabstelle oder an Friedhofseinrichtungen entstandenen Beeinträchtigun-

 gen zu beseitigen. Hinsichtlich der Wiederherrichtung der Grabstätte und deren Gestaltung  

 gelten die allgemeinen Bestimmungen für den Friedhof bzw. den betroffenen Friedhofsbereich. 

(3) Bei Ausgrabungen aufgrund behördlicher oder richterlicher Anordnung ersetzt die Anordnungs-

verfügung den Genehmigungsbescheid nach Absatz 2 Ziffer 2. 

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Ausgrabung und Umbettung nicht 

unterbrochen oder gehemmt. 

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestal-

tungsbestimmungen des neuen Grabfeldes dem nicht entgegenstehen. 

 
IV – Grabstätten 

 
§ 11 

Allgemeines 
 
11/01 - Geltungsbereich 
Diese nachfolgenden Bestimmungen haben für alle Grabstätten dieses Friedhofes Gültigkeit, sofern 
nicht in den speziellen Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten abweichende Regelungen festge-
legt sind. 
11/02 - Grabstätte / Grabstelle 
(1) Eine Grabstätte ist ein bestimmter nach Lage und Größe festgelegter Teil des Friedhofes, der ei-
ner bestimmten nutzungsberechtigten Person für Bestattungs- und Beisetzungszwecke zur Verfügung 
steht. Eine Grabstätte bildet eine rechtliche Einheit und kann je nach Grabart aus einer oder mehre-
ren Grabstellen bestehen. 
(2) Eine Grabstelle ist der für die jeweilige Belegung vorgesehene Teil einer Grabstätte. 
11/03 - Rechte an Grabstätten 
(1) Alle Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-
rechtliche Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Friedhofsordnung verliehen. Das Nutzungsrecht an 
einer Grabstätte kann jeweils nur einer einzelnen Person (Nutzungsberechtigte), nicht mehreren 
Personen zugleich zustehen.  
(2) Rechte an einer neuen Grabstätte können jederzeit erworben werden und nur von Personen, die 
Mitglieder der Kirchengemeinden Osteel oder Leezdorf sind, sowie derjenigen, die bei ihrem Ableben 
ihren Erstwohnsitz in den Ortschaften Osteel oder Leezdorf hatten oder Personen mit den Vorausset-
zungen nach § 1 Abs. 2 bestatten bzw. beisetzen lassen wollen. Der Kirchenvorstand kann in beson-
deren Fällen Ausnahmen zulassen. Der Übergang bzw. die Übertragung bestehender Nutzungsrechte 
wird von dieser Ortsbindung nicht berührt. 
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(3) Ein Anspruch auf Zuweisung des Nutzungsrechtes an einer Grabstätte einer bestimmten Grabart 

oder in bestimmter Lage besteht nicht. Maßgeblich sind die zur Verfügung stehenden freien Grab-

stätten. Ebenso besteht bei bereits bestehenden Nutzungsrechten an Grabstätten kein Anspruch auf 

Unveränderlichkeit der Umgebung. 

(4) Für den Erwerb des Nutzungsrechtes werden Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsge-

bührenordnung erhoben.  

11/04 - Nutzungsrecht / Nutzungszeit 
(1) Das Nutzungsrecht beinhaltet Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Person, die sich im 

Einzelnen aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung ergeben. Das Nutzungsrecht entsteht mit 
der Zulassung einer Bestattung bzw. Beisetzung in dieser Grabstätte, ansonsten aufgrund einer ent-

sprechenden schriftlichen Bestätigung (Graburkunde/Gebührenbescheid/…) der Friedhofsverwal-

tung. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung 

mitzuteilen. 

(2) Die Nutzungszeit ist die Zeit, für die ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte besteht. 

(3) Die Dauer der Nutzungszeit, die Möglichkeiten zu deren Verlängerung sowie die sich aus dem 

Nutzungsrecht ergebenden Rechte und Pflichten der nutzungsberechtigten Personen sind in den 

Bestimmungen zu den jeweiligen Grabarten geregelt.  

11/05 - Übergang / Übertragung von Nutzungsrechten 
(1) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in § 11/08 
Abs. 2 genannten Personen übertragen. Zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche 

Erklärungen der bisherigen und der vorgesehenen neuen nutzungsberechtigten Person sowie die 

schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich. 

(2) Für eine Nachfolge im Nutzungsrecht nach dem Tode der nutzungsberechtigten Person soll diese 

der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welche ihrer berechtigten Angehörigen das Nut-

zungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung des Rechts-

nachfolgers oder der Rechtsnachfolgerin ist beizubringen. 

(3) Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode 

übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht mit dem Zeitpunkt des Todes an die nach § 11/08 Abs. 2 

berechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht 
innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Ist der Rechtsnachfolger bzw. die 

Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er bzw. sie das 

Nutzungsrecht auf eine andere der in § 11/08 Abs. 2 genannten Personen oder, wenn eine solche 

nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund seines bzw. ihres jetzt erhaltenen Nut-

zungsrechts nun berechtigt geworden ist. Für die Übertragung gilt Abs. 1 entsprechend. 
(4) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, die Richtigkeit von Erklärungen über familiärer Zu-
sammenhänge und angeblich getroffene Vereinbarungen zu überprüfen; etwaige daraus entstehen-
de Streitigkeiten sind zwischen den betroffenen Personen zu regeln. Bei unklarer Rechtslage kann die 
Friedhofsverwaltung über die betroffene Grabstätte ein vorläufiges Verfügungsverbot bis zur Klärung 
der Rechtsverhältnisse verhängen. 
11/06 - Grabmaße 
(1) Die Größe der Grabstätten und Grabstellen ergibt sich aus den Bestimmungen der jeweiligen 
Grabart und aus einem eventuellen Gestaltungsplan des Friedhofes. Es handelt sich dabei stets um 
die Maße für neu anzulegende Grabstätten und Grabstellen. Wo diese Maße bei bestehenden Grab-
stätten und Grabstellen nicht erreicht werden, bleibt es bei den bisherigen Grabmaßen, sofern diese 
im Einzelfall vertretbar sind. 
(2) Die Mindesttiefe eines Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhü-
gel) 0,90 m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müs-
sen durch mindestens 0,30 m starke Erdwände voneinander getrennt sein.  
(3) Bei der Anlegung der Grabstätte, insbesondere bei der Anbringung einer festen Einfassung oder 
dem Aufstellen eines Grabmales, sind die Gestaltungsvorschriften und der Gestaltungsplan zu beach-
ten. Im Zweifelsfall sind die Abmessungen der Grabstätte mit der Friedhofsverwaltung abzustimmen. 
Bei falscher Anlegung der Grabstätte ohne eine derartige Abstimmung oder bei einer Anlegung ent-
gegen evtl. erhaltener Anweisungen kann eine Änderung oder Beseitigung der angebrachten Anlagen 
entsprechend § 18 Abs. 2 verlangt werden. 
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11/07 - Ausheben der Gräber 
(1) Gräber dürfen nur mit Auftrag der Friedhofsverwaltung und nur von Personen bzw. Dienstleistern 

ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür vom Kirchenvorstand bzw. der Friedhofsverwaltung 

bestimmt oder zugelassen sind. Eventuell ortsübliche ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe oder der-

gleichen gilt dabei grundsätzlich als zugelassen, sofern eine gemäß Satz 1 benannte Person die ver-

antwortliche Aufsicht führt. 

(2) Vor Beginn der Arbeiten zum Ausheben des Grabes hat die nutzungsberechtigte Person eventuel-

les Zubehör der Grabstätte (Grabmal, Einfassung, bauliche Anlagen) auf ihre Kosten entfernen zu 

lassen. Über den Umfang bzw. das Erfordernis entscheidet die nach Abs. 1 verantwortliche Person, 
im Zweifelsfall die Friedhofsverwaltung. Kommt die nutzungsberechtigte Person dieser Verpflichtung 

nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung diese Arbeiten auf Kosten der nutzungsberechtigten Person 

ausführen lassen oder das Ausheben des Grabes und damit ggfs. den vorgesehenen Bestattungster-

min zurückstellen. Ein Anspruch auf unbeschädigte Wiederverwendung herausgenommener Pflanzen 

besteht nicht. 

(3) Für die vorübergehende Lagerung des Grabaushubes anlässlich einer Bestattung können bei Be-

darf benachbarte Grabstätten in Anspruch genommen werden. Dort vorhandene Bepflanzung kann 

zu diesem Zweck kurzfristig entfernt, pflanzengerecht gelagert und anschließend wieder eingebracht 

werden. Die betroffene nutzungsberechtigte Person hat diese vorübergehende Beeinträchtigung 

ihrer Grabstätte zu dulden. 
11/08 - Bestattungs-/Beisetzungsberechtigte 
(1) Je Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder eine Asche bestattet bzw. beigesetzt wer-

den, sofern sich aus den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung zu bestimmten Grabarten keine 

anderen Regelungen ergeben. Eine verstorbene Mutter und ihr gleichzeitig bei oder kurz nach der 

Geburt verstorbenes Kind oder zwei bis zum vollendeten 5. Lebensjahr verstorbene Kinder - auch 

Fehlgeborene und Ungeborene - dürfen zusammen in einer Grabstelle bestattet bzw. beigesetzt 

werden.  

(2) In einer Grabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende ihrer Angehörigen be-

stattet bzw. beigesetzt werden: 

a) Ehegatte/in sowie Lebenspartner/in nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft 
b) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 

c) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Mütter oder Väter 

d) Eltern 

e) Geschwister 

f) Stiefgeschwister 

g) die nicht unter Buchst. a) bis f) fallenden Erben 
(3) Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, welche der berechtigten Personen 
bestattet bzw. beigesetzt wird. Kann nach dem Tode einer nach a) bis g) berechtigten Person die 
Entscheidung der an der Grabstätte nutzungsberechtigten Person nicht rechtzeitig vor der Bestattung 
bzw. Beisetzung erlangt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer Prüfung berech-
tigt, die Bestattung bzw. Beisetzung im angenommenen Sinne der nutzungsberechtigten Person zu-
zulassen oder - wenn Zweifel an dieser Annahme bestehen - abzulehnen. Die nutzungsberechtigte 
Person kann diese Entscheidung der Friedhofsverwaltung später nicht anfechten. Die Bestattung 
bzw. Beisetzung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf eines Antrages der nutzungsbe-
rechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
11/09 - Arten von Grabstätten 
Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
Wahlgrabstätten  (§ 13)  
In allen Grabarten für Särge können Kindersarggrabstätten für bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 
verstorbene Kinder sowie für fehlgeborene und ungeborene Kinder eingerichtet werden.  
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 

-entfällt- 
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§ 13 
Wahlgrabstätten 

 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Urnenbeisetzungen, die mit einer 

oder mehreren Grabstellen vergeben werden und an denen gewisse Wahlmöglichkeiten hinsichtlich 

Lage, Größe und Dauer des Nutzungsrechts im Rahmen der durch diese Friedhofsordnung vorgege-

benen Bestimmungen bestehen. 

(2) Wahlgrabstätten werden vergeben als … 

a) Sargwahlgrabstätte, 
je Grabstelle zur Bestattung einer Leiche von Verstorbenen ab dem 6. Lebensjahr oder 2 Kinderlei-

chen bis zum 6. Lebensjahr (gilt auch für Tot- und Ungeborene), zusätzlich zur Beisetzung von 1 

Asche; die Bestattung von Leichen ist nicht mehr möglich, wenn durch das Ausheben des Grabes der 

Ruhebereich einer bereits beigesetzten Asche oder bestatteten Kinderleiche gestört würde; 

b) Kindersargwahlgrabstätte, 

je Grabstelle für die Bestattung einer Kinderleiche bis zum vollendeten 5. Lebensjahr oder eines fehl- 

bzw. ungeborenen Kindes; 

c) Urnenwahlgrabstätte, 

je Grabstelle zur Beisetzung von bis zu 2 Aschen. 

d) Rasenwahlgrabstätte, 
entsprechend den vorstehenden Bestimmungen zu a) bis c). Die nachträgliche Umwandlung von 

Grabstätten gemäß a) bis c) in eine entsprechende Rasengrabstätte ist grundsätzlich möglich, erfor-

dert aber die Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

(3) Die Maße betragen für Sarg- und Urnenwahlgrabstätten 2,00 m mal 0,90 m und für Kinderwahl-

grabstätten 1,00 m mal 0,50 m. Die Maße gelten entsprechend auch für Rasenwahlgrabstätten. 

(4) Hinsichtlich der Gestaltung der Grabstätten sind die Bestimmungen des Abschnittes V maßge-

bend. 

(5) Die Dauer eines erstmalig verliehenen Nutzungsrechts für Sarg- und Urnenwahlgrabstätten be-

trägt 30 Jahre, für Kindersargwahlgrabstätten 20 Jahre vom Tage der Verleihung an gerechnet; sie gilt 

jedoch in allen Fällen der Beendigung im Ablaufjahr stets bis zum Jahresende. 
(6) Die erforderlichen Ruhezeiten in einer Grabstätte bestimmen die Dauer der Nutzungszeit. Daher 

verlängern sich durch jede Bestattung bzw. Beisetzung innerhalb der Grabstätte die evtl. nicht aus-

reichende Nutzungszeit und damit auch das Nutzungsrecht bis zum Ablauf der längsten Ruhezeit, und 

zwar für die gesamte Grabstätte. 

(7) Über die nach Abs. 6 erforderliche Nutzungszeit hinaus kann das Nutzungsrecht - mit Ausnahme 

der Fälle nach § 3 Abs. 2 - auf Antrag der nutzungsberechtigten Person um Zeiträume von jeweils 

5 Jahren (5, 10, 15 Jahre usw.) verlängert werden, jedoch jeweils höchstens um die Zeit eines neuen 

Nutzungsrechtes gem. Abs. 5. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, bei Ablauf des Nutzungs-

rechts zur rechtzeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Der Kirchenvorstand 

kann in begründeten Fällen - z.B. bei planerischen oder gestalterischen Maßnahmen - Grabstätten 
von der Verlängerung ausschließen, die Verlängerung zeitlich begrenzen oder von der Einhaltung 

bestimmter Voraussetzungen abhängig machen. 

(8) Das Nutzungsrecht an Wahlgrabstätten ohne aktive Ruhezeiten kann jederzeit zurückgegeben 

werden, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit. Die Rückgabe ist grund-

sätzlich nur für die gesamte Grabstätte zulässig; die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmeregelungen 

treffen. Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf ir-

gendwelche Gebührenerstattung. Der Kirchenvorstand kann in Härtefällen Ausnahmen beschließen. 

 
§ 14 

Gemeinschaftsgrabstätten 
 

-entfällt- 
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V - Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

Dieser Abschnitt V gilt für alle Grabstätten des Friedhofes, sofern nicht für bestimmte Grabarten oder 

Friedhofsbereiche ausdrücklich abweichende Bestimmungen gefasst sind. 
 

§ 15 
Anlegungsgrundsätze 

 

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monate nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nut-
zungsrechts durch die nutzungsberechtigte Person als Grabstätte erkennbar angelegt sein und zu-

mindest für die Dauer bestehender Ruhezeiten angemessen instand gehalten werden. Werden Nut-

zungsrechte ohne sofortige Belegung im Voraus erworben oder überschreitet das Nutzungsrecht den 

Ablauf aller Ruhezeiten, ist diese Herrichtung bzw. Erhaltung als erkennbare Grabstätte nicht zwin-

gend erforderlich; der Kirchenvorstand kann für die Pflege derartiger Flächen jedoch besondere Ge-

bührenregelungen treffen.  
(2) Grabstätten sind so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und 

die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden. 

Grabstätten sind ebenerdig anzulegen, allenfalls geringfügig höher als das Niveau der angrenzenden 

oder nächsten Wege. Auf Dauer angelegte Grabhügel sind nicht zulässig. 
(3) Bei der Anlegung einer Grabstätte darf die zulässige Grabstättengröße nicht überschritten wer-

den. Gärtnerische und sonstige Anlagen außerhalb dieser Abmessungen sind den Inhabern von 

Grabnutzungsrechten nicht gestattet, sondern ausschließlich dem Friedhofsträger vorbehalten. 
(4) Grabeinfassungen können aus natürlichen Pflanzen oder festem Material bestehen, sofern in 

besonderen Gestaltungsvorschriften bestimmter Grabarten oder Friedhofsbereiche nicht etwas An-

deres bestimmt ist. Natürliche Pflanzen sind durch Beschneiden innerhalb der Grababmessungen und 

möglichst niedrig zu halten. Feste Einfassungen sind nur aus Naturstein zugelassen. Feste Einfassun-

gen sollen in Material und Gestaltung eine harmonische Einheit mit einem eventuellen Grabmal bil-

den. Die Grabeinfassungen sind so zu verlegen, dass eine Abgrenzung zu den Nachbargrabstätten 

durch die Verlegung von Grabbegrenzungsplatten noch möglich ist.  
(5) Grabvollabdeckungen und -teilabdeckungen aus festem Material - das sind Grabplatten oder auch 

Abdeckungen mit Kies oder Splitt - sind unerwünscht. Sollen solche Abdeckungen trotzdem aufge-

bracht werden, sind diese nur aus Naturstein bis zu einem Anteil von 2/3 der Fläche zulässig. Abde-

ckungen mit anderen festen Materialien sind nicht zugelassen. Beim Belegen der Grabstätte mit Kies 

oder Splitt anstelle einer Bepflanzung darf kein luft- und wasserundurchlässiger Unterbau angelegt 

werden. 
(6) Bei Rasengrabstätten nach § 13 obliegt das Abräumen und Einebnen der nutzungsberechtigten 

Person; sie kann bei Kostenübernahme die Friedhofsverwaltung damit beauftragen. Die weitere An-

lage und Pflege der Rasenfläche obliegt der Friedhofsverwaltung.  
(7) Die Rasengrabstätte ist je Grabstelle mit einer bündig in den Rasen eingelassenen liegenden 
Grabplatte zu versehen. Die Platte muss bei einem Einzelgrab eine Abmessung von 0,40 m mal 0,40 

m, bei einem Doppelgrab eine Abmessung von 0,60m mal 0,40 m haben und mindestens den/die 

Namen der beigesetzten Person/-en enthalten. Die Beschriftung ist einzugravieren; erhabene Buch-

staben sowie das Auslegen mit Gold- oder Silberschrift sind nicht zulässig. Bei gem. § 13, 2d umge-

wandelten Grabstätten muss ein vorhandenes Denkmal bündig in den Rasen eingelassen werden. 

Geschieht dies nicht innerhalb von 3 Monaten nach Einebnung der Grabstätte, kann die Friedhofs-

verwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person eine Grabplatte nach Satz 1 anbringen las-

sen. 
(8) Das Ablegen von Grabschmuck auf einer Rasengrabstätte ist nicht zulässig. Er kann von den Fried-

hofsmitarbeitern jederzeit entfernt werden. Die Friedhofsverwaltung ist dabei zur Aufbewahrung 
abgeräumter Gegenstände (z.B. Pflanzschalen und dergl.) nicht verpflichtet. 
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§ 16 
Grabpflege, Grabbepflanzung, Grabschmuck 

 

(1) Für die Anlage und Pflege der Grabstätten sind die jeweils nutzungsberechtigten Personen zu-

ständig; um die Grabstätte herum ist ein Streifen von 0,20 m mit in Ordnung zu halten (Entfernen 

von Gras und Unkraut). Die Anlage und Pflege der Rasengrabstätten und Gemeinschaftsgrabstätten 

obliegt der Friedhofsverwaltung. Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, Vorkehrungen zur Verhü-

tung von Schäden durch fremde Personen und durch Tiere zu treffen. 
(2) Grabstätten dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist nicht gestattet. 

Sträucher dürfen nur angepflanzt werden, wenn sie ihrer Art nach eine Höhe von ca. 1,20 m nicht 

überschreiten werden. Ansonsten sind sie bei Überschreiten auf diese Höhe zurückzuschneiden oder 

zu entfernen. Die Bepflanzung darf seitlich nicht über die Grabstättengröße hinauswachsen. Sind auf 

einer Grabstätte ausnahmsweise z.B. mit Zustimmung des Kirchenvorstandes oder aufgrund früherer 

Zulässigkeit oder Duldung Bäume oder Büsche vorhanden, die die vorstehend festgelegte maximale 

Höhe überschreiten, andererseits aber das Gesamtbild des Friedhofes entscheidend prägen, kann der 

Kirchenvorstand die Rechte an solche Grabstätten mit Einschränkungen belegen, indem diese Objek-

te nur mit Zustimmung des Kirchenvorstandes entfernt oder entscheidend verändert werden dürfen. 
(3) Grabbepflanzung und Grabschmuck dürfen nur aus natürlichen Pflanzen bestehen. Kunststoffe 
und sonstige nicht verrottbare Stoffe dürfen in Kränzen, Gebinden und Gestecken und in sonstigem 

Grabschmuck sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwandt 

werden bzw. sie dürfen ebenso wie Verpackungsmaterial und Transportbehälter aus diesen Stoffen 

(z.B. Tragebeutel, Paletten, Töpfe u.ä.) nicht in die Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind mitzu-

nehmen, soweit keine entsprechende Entsorgungsmöglichkeit angeboten wird. Verpackungsmaterial 

und Transportbehälter aus diesen Stoffen (z.B. Tragebeutel, Paletten, Töpfe, u.ä.) dürfen nicht in die 

Friedhofsabfälle gelangen, sondern sind wieder mitzunehmen. Die Verwendung von Pflanzenschutz- 

und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologischnicht abbaubaren Reinigungsmitteln für 

Grabmale und andere Anlagen ist nicht gestattet. Unansehnliche Behälter für Schnittblumen wie z.B. 

Blechdosen, Glasbehälter und Flaschen o.ä. sollen möglichst nicht verwandt werden; sie sind zumin-
dest durch Einlassen in die Erde unsichtbar zu halten. Zu entfernende Pflanzen und unansehnlich 

gewordener Grabschmuck sind an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Eine evtl. vorgesehe-

ne Abfallsortierung ist zu beachten. 
 

§ 17 
Vernachlässigung 

 

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig angelegt oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 

Person nach schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer an-

gemessen gesetzten Frist in Ordnung zu bringen.  
(2) Werden die beanstandeten Mängel nicht in der gesetzten Frist beseitigt, kann die Friedhofsver-

waltung die Beeinträchtigungen auf Kosten der nutzungsberechtigten Person beseitigen oder die 

Grabstätte einebnen und begrünen lassen. Die Pflege solcher eingeebneter und begrünter Grabstät-

ten erfolgt bis zu einer möglichen Neuanlegung durch die nutzungsberechtigte Person durch den 

Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Person. Grabmale werden dabei nach Möglich-

keit unter Beachtung der an die Standsicherheit zu stellenden Anforderungen erhalten. Der Kirchen-

vorstand ist darüber hinaus berechtigt, das Nutzungsrecht an der Grabstätte ohne Entschädigung 

einzuschränken oder bei nicht belegten Grabstätten auch zu entziehen, sofern die nutzungsberech-

tigte Person unter Darlegung der Gründe und unter Fristsetzung hierauf hingewiesen wurde. 

(3) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermit-
teln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege 

hingewiesen. Außerdem kann die unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild 

auf der Grabstätte aufgefordert werden, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. 
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Bleiben die öffentliche Aufforderung oder der Hinweis auf der Grabstätte länger als 3 Monate unbe-

achtet, kann die Friedhofsverwaltung entsprechend Abs. 2 verfahren. 

(4) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 

 
VI - Grabmale und andere Anlagen 

 
§ 18 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 
 
(1) Grabmale dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung des Kirchenvorstandes errichtet 

oder verändert werden. Die Genehmigung ist vor Aufstellung oder Änderung beim Kirchenvorstand 

schriftlich zu beantragen. Dem Antrag ist eine Zeichnung in einem geeigneten Maßstab beizufügen, 

aus der im Besonderen die Anordnung von Schrift und Symbol sowie alle wesentlichen Teile erkenn-

bar sind. Die Erteilung der Genehmigung setzt die Beachtung der Bestimmungen über die Gestaltung 

und Standsicherheit von Grabmalen - § 19 - voraus. Die Genehmigung ist während der Arbeiten auf 

dem Friedhof mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, 

wenn auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich einer weiteren Belegung lediglich zusätzli-

che Angaben in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung angebracht werden sollen. 

(2) Die Kirchengemeinde empfiehlt, nach Möglichkeit nur Grabmale mit einer unabhängigen Zertifi-
zierung (z.B. ein Fair-Handels-Siegel, Rugmark-Siegel oder XertifiX-Siegel) aufzustellen, die bestätigt, 

dass das Produkt nicht mittels ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne der ILO-Konvention 182 herge-

stellt oder bearbeitet wurde. 

(3) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals nicht der genehmigten 

Zeichnung und ist sie auch nicht genehmigungsfähig, setzt der Kirchenvorstand der nutzungsberech-

tigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals. Nach ergeb-

nislosem Ablauf dieser Frist kann der Kirchenvorstand das Grabmal auf Kosten der nutzungsberech-

tigten Person entfernen lassen. Gleiches gilt auch bei nicht ordnungsgemäßer Gründung und Befesti-

gung des Grabmales. Die nutzungsberechtigte Person hat keinen Anspruch auf Erstattung oder sons-

tige Entschädigung für etwaige vor Erteilung der Genehmigung oder in Abweichung von der Geneh-
migung erbrachte Leistungen. Die Bestimmungen § 20 Abs. 3 gelten entsprechend. 

(4) Die Errichtung und Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen - ausgenommen feste Grabein-

fassungen im üblichen Umfang, sofern nicht besondere gestalterische Bestimmungen dem entgegen-

stehen - bedarf ebenfalls der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Kirchenvorstandes. Die Ab-

sätze 1 und 2 gelten entsprechend.  

 

§ 19 
Gestaltung und Standsicherheit 

 

(1) Grabmale und andere Anlagen sind so zu gestalten, dass sie keine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Sie dürfen sich ferner in ihrer Ge-

staltung nicht gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche oder in anderer Weise 

gegen die Menschenwürde und die Würde eines Friedhofes richten. Dies gilt gleichermaßen auch für 

eventuelle Symbole. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rückseite in unauf-

fälliger Weise angebracht werden. Bei der Größe der Grabmale ist auf die Größe der Grabstätte 

Rücksicht zu nehmen. Unverhältnismäßig große Grabmale sind zu vermeiden. Das Grabmal soll sich 

harmonisch in das Gesamtbild des betroffenen Friedhofsbereiches eingliedern. Grabmale aus ande-

ren Materialien als Naturstein (z.B. aus Zementmasse, Glas, Porzellan, Emaille, Blech, usw.) sind nicht 

gestattet. Grabmale, Stelen und Kreuze aus Holz sind zugelassen, sofern sie nur mit Holzimprägnie-

rung behandelt werden. Schmiedeeiserne Kreuze sind zulässig, dürfen aber nur in Grautönen bzw. 
schwarz gestrichen werden. 
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(2) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer 

Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie 

dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich 

senken können. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich 

die aktuelle Fassung der „Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, Stein- 

und Holzbildhauerhandwerks (BIV)“. Die BIV-Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung 

und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.  

(3) Grabmale oder sonstige bauliche Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. 

Hierfür ist die nutzungsberechtigte Person verantwortlich. Erscheint die Standsicherheit von Grabma-
len, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, ist die für die Unterhaltung verantwortliche nut-

zungsberechtigte Person verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann 

die Friedhofsverwaltung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person für den Einzel fall geeignete 

Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungs-

widrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer fest-

gesetzten angemessenen Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabmale, andere 

Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Person zu entfernen. Ist die nut-

zungsberechtigte Person nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen 

als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für die 

Dauer von einem Monat.  
 

§ 20 
Entfernung 

 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf der Nutzungszeit nur mit vorheriger Zustimmung 

der Friedhofsverwaltung entfernt werden.  

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit sind Grabmale und sonstige Anlagen innerhalb einer Frist von 

3 Monaten, spätestens jedoch innerhalb einer nach Aufforderung durch die Friedhofsverwaltung 

gesetzten Frist durch die bisherige nutzungsberechtigte Person von der Grabstätte und vom Friedhof 

zu entfernen. Dazu gehören insbesondere auch Fundamente und eventuelle sonstige nicht sichtbare 
Teile baulicher Anlagen. Ausgenommen bleiben Grabmale und Anlagen, die gemäß § 21 für den 

Friedhof bzw. die Allgemeinheit als erhaltenswert festgestellt worden sind. Nach Ablauf dieser Fris-

ten kann der Kirchenvorstand die Räumung der Grabstätte und Entfernung der Grabmale und sonsti-

gen Anlagen auf Kosten der bisher nutzungsberechtigten Person veranlassen. Ist die nutzungsberech-

tigte Person nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforde-

rung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf der Grabstätte für die Dauer von 

drei Monaten.  

(3) Die Friedhofsverwaltung ist zur Aufbewahrung solcher abgeräumter Grabmale und sonstiger An-

lagen nicht verpflichtet. Der Friedhofsträger hat keinen Ersatz für diese Grabmale und sonstige Anla-

gen zu leisten. 
 

§ 21 
Grabmale mit Denkmalwert 

 

Grabmale mit allgemeinem Denkmalwert werden nach Möglichkeit von der Kirchengemeinde erhal-

ten. Einzelfälle werden durch Kirchenvorstandsbeschluss festgestellt. 

 
§ 22 

Grabgewölbe 
 
Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei 

Inkrafttreten dieser Ordnung vorhanden, so sind sie von der nutzungsberechtigten Person in einem 

ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand zu erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten 

die Bestimmungen dieser Ordnung über Mängel an Grabmalen und deren Beseitigung entsprechend. 
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VII - Leichengebäude/Trauerräume 
 

§ 23 
Leichenhalle 

 

-entfällt- 

 

§ 24 
Friedhofskapelle 

 
-entfällt- 

 

§ 25 
Trauerfeier in der Kirche 

 

(1) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde und für verstorbene Personen, die zum Zeit-

punkt ihres Todes Mitglied einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e.V. 

angehörenden Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft waren, steht für die Trauerfeier die Kirche zur 

Verfügung.  
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. Die Bestimmungen des § 7 sind sinnge-

mäß anzuwenden. 
(3) Die Aufstellung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person im Zeitpunkt des 

Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 

Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken 

wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
(4) Der Kirchenvorstand kann in Abstimmung mit dem Pfarramt bei fehlenden Voraussetzungen nach 

Abs. 1 in begründeten Fällen Ausnahmen für die Benutzung der Kirche zulassen. 

 

VIII – Schlussbestimmungen 
 

§ 26 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen werden Gebühren nach der jeweils gel-

tenden Friedhofsgebührenordnung erhoben.  

 

§ 27 
Übergangsvorschriften 

 
Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte. 
 

§ 28 
Inkrafttreten 

 

Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tag nach ihrer öffentli-

chen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Bestimmungen bisheriger Friedhofsordnungen 

der Kirchengemeinde außer Kraft, soweit in § 27 keine besondere Regelung erfolgt ist. 

 

Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wurde beschlossen durch den Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kir-

chengemeinde in Osteel am 17.03.2015. 
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Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 Abs. 7 der Kirchengemeindeordnung als kirchenauf-

sichtlich genehmigt. 

 

Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden:  

 

Aurich, den 19.03.2015 

 

Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
 

 

Friedhofsgebührenordnung 
für den Friedhof der Evangelisch-lutherischen 

Kirchengemeinde Osteel 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord-

nung) vom 13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 26 der Friedhofsordnung für den Friedhof der 

Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Osteel hat der Kirchenvorstand folgende Friedhofsgebüh-

renordnung beschlossen: 

 
§ 1 - Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leis-

tungen der Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 

 
§ 2 - Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist, 

1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 

durch ihn zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 

2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 

3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist, 

1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung über-

nommen hat oder wer für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 - Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht grundsätzlich mit Erbringung oder Inanspruchnahme der jeweiligen 

gebührenpflichtigen Leistung. 

(2) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenpflicht bereits mit der Begründung des Nut-

zungsrechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder mit der Verlängerung des Nut-
zungsrechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung der Grabstätte. 

(3) Bei den Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenpflicht mit der Vornahme der Verwaltungs-

handlung. 

 

§ 4 - Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb 

eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
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(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verwei-

gern, sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit 

nicht geleistet ist. 

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 

 

§ 5 - Säumniszuschläge, Koste, Einziehung rückständiger Gebühren 
 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so kann für jeden angefan-

genen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebühren-
betrages erhoben werden; abzurunden ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner 

oder die Gebührenschuldnerin zu erstatten. 

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungs-

zwangsverfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die 

Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 

§ 6 - Gebührentarif 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten - je Grabstelle -: 

1. Wahlgrabstätte: 
 a) Sarg-/Urnenstelle, für 30 Jahre:  ------------------------------------------------ 240,00 € 
 b) für jedes Jahr der Verlängerung: --------------------------------------------------- 8,00 € 

 c) Kindersargstelle, für 20 Jahre: --------------------------------------------------- 105,00 € 

 d) für jedes Jahr der Verlängerung: --------------------------------------------------- 5,25 € 

 

2. Rasenwahlgrabstätte: 
 beinhaltet die Gebühr für das Nutzungsrecht, die Anlegung der Grabstätte als Grünfläche, die  

 Kosten der Grabstättenpflege sowie die Ablösung der Friedhofsunterhaltungsgebühr: 

 a) Sarg-/Urnenstelle, für 30 Jahre: ---------------------------------------------- 1.305,00 €  

 b) für jedes Jahr der Verlängerung: ------------------------------------------------- 43,50 € 

 
3. Umwandlung einer bepflanzten Wahlgrabstätte in eine Rasengrabstätte zusätzlich zu einer bereits 

 entrichteten Gebühr für das Nutzungsrecht ein Gebührenanteil für die Rasenpflege und die Ablö-

 sung der Friedhofsunterhaltungsgebühr.  

 Sargstelle, pro Jahr: --------------------------------------------------------------------- 35,50 € 

 

4. Zusätzliche Beisetzung von Urnen: 
 Überschreitet bei zusätzlicher Beisetzung einer Urne in einer bereits belegten Wahlgrabstätte die 

 neue Ruhezeit die bisherige Nutzungszeit, wird eine Gebühr nach vorstehenden Sätzen für jedes 

 Jahr der Anpassung an die neue Ruhezeit erhoben, bei mehrstelligen Grabstätten für jede Stelle. 

 
5. Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten 
 sind nur in vollen Kalenderjahren und nur in den nach § 13 Absatz 7 der Friedhofsordnung vorge-

 gebenen Zeitabschnitten möglich. 

 

6. Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb, die Umwandlung und die Verlängerung des Nutzungs-

 rechtes wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erworben. 

 

II. – III. entfällt 
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IV. Friedhofsunterhaltungsgebühr: 
 für ein Jahr – je Grabstelle -: ---------------------------------------------------------- 10,50 € 

 

V. Sonstige Gebühren: 
 1.) Genehmigung zur Errichtung oder Änderung von Grabmalen, je Grabmal: 

 a) inkl. jährlicher Standsicherheitsprüfung: --------------------------------------- 25,00 € 

 b) liegendes Grabmal: -------------------------------------------------------------------- 5,00 € 

 

 2.) Verwaltungstätigkeiten auf Antrag/Veranlassung (z.B. Umschreibung eines Nutzungsrechtes, 
 Umwandlung einer bestehenden Grabart etc.): --------------------------------- 10,00 € 

 

 3.) Pflege nicht angelegter bzw. vernachlässigter Grabstätten, pro Stelle: 25,00 € 

 

 4.) zusätzlicher, besonderer Arbeitsaufwand, 

 je angef. ½ Stunde: ---------------------------------------------------------------------- 10,00 € 

  

§ 7 - Zusätzliche Leistungen 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach 

jeweiligem Aufwand berechnet. 

§ 8 – Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tag nach der öffentlichen 

Bekanntmachung - hinsichtlich der Friedhofsunterhaltungsgebühr nach Ziffer IV am 01.01.2016 in 

Kraft. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung treten die bisherigen Bestimmungen über 

Friedhofsgebühren außer Kraft. 

Ausfertigung und kirchenaufsichtliche Genehmigung: 
 

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wurde beschlossen durch den Kirchenvorstand der  

Ev.-luth. Kirchengemeinde Osteel am 17.03.2015. Sie wird hiermit ausgefertigt und gilt gemäß § 66 
Abs. 7 der Kirchengemeindeordnung als kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Für den Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Norden: 

 

Aurich, den 19.03.2015 

 

Ev.-luth. Kirchenamt in Aurich  
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-

weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


